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der klageweisen Verfolgung eigener Ersatzansprüche in Kombination mit  
einer gewillkürten Prozessstandschaft in Bezug auf Ansprüche des Siche-
rungseigentümers bzw. des Leasinggebers (dazu auch OLG Karlsruhe VA 14, 
4). Von Interesse sind ferner die Ausführungen des BGH zu den Vorausset-
zungen der gewillkürten Prozessstandschaft.

Vom LG wie auch vom BGH nicht erörtert wird die Problematik Gesamt-
schuldnerausgleich/dolo-petit-Einwand. Manche Gerichte ziehen die Dinge 
– endergebnisorientiert – auf diesem Weg glatt (z. B. LG Nürnberg-Fürth 
17.12.15, 8 O 3938/14). Ausgangspunkt ist die Annahme einer Gesamtschuld-
nerschaft zwischen dem Leasingnehmer/Sicherungsgeber und dem Schädi-
ger/VR. Siehe dazu BGH 7.12.10, VI ZR 288/09, VA 11, 55, wo die Gesamtschuld-
Problematik aber nicht voll ausgeschöpft wird (instruktiv Reinking, NJW 11, 
998; Riedmeyer, DAR-Extra 12, 742).

Festzuhalten ist: Die Bank ebenso wie die Leasinggesellschaft kann Ansprü-
che aus §§ 823 ff. BGB haben. Wenn ja, keine Kürzung, nicht einmal bei einem 
Verschulden des „eigenen“ Fahrers, keine Anrechnung der Betriebsgefahr. 
Anders liegen die Dinge, wenn die Bank bzw. die Leasinggesellschaft nur  
Ansprüche aus §§ 7, 18 StVG hat. Bei feststehendem Fahrerverschulden, aber 
auch nur dann, kommt eine Kürzung nach § 9 StVG, § 254 BGB in Betracht. 
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UNFALLSCHADENSREGULIERUNG

Nur eine schon laufende  
verjährungsfrist kann gehemmt werden

| Dass eine Frist nur gestoppt = gehemmt werden kann, wenn sie schon zu 
laufen begonnen hat, entspricht dem Sprachverständnis. Und doch wird in 
Haftpflichtschadensfällen mit Verjährungsbeginn zum Jahresende (Ultimo-
regel nach § 199 Abs. 1 BGB) immer wieder darüber gestritten, welche ver-
jährungsrechtlichen Auswirkungen Tatbestände haben, die in die Zeit vor 
Jahresschluss fallen, etwa Verhandlungen oder ein Anerkenntnis. Der BGH 
spricht nun Klartext. |

Sachverhalt und entscheidungsgründe
Mit Blick auf die Hemmung sagt er deutlich: 

◼◼ leitsatz: BGh 25.4.17, vi Zr 386/16

Ein Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist (§ 209 BGB), kann nur 
der nach Verjährungsbeginn verstrichene sein (25.4.17, VI ZR 386/16, Abruf-Nr. 
194160).

In dem Fall wurde der Anspruch kurz nach dem Unfall vom 14.4.11 gegenüber 
dem gegnerischen VR schriftlich beziffert. Der VR zahlt verschiedene Teilbe-
träge. Mit Anwaltsschreiben vom 21.9.11 fordert der Geschädigte Zahlung der 
noch offenen Beträge. Am Folgetag teilt der VR mit, einen weiteren Betrag 
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überwiesen zu haben, nun sei alles reguliert. Dann geschieht jahrelang 
nichts. Erst am 25.2.15 beantragt der Kl. den Erlass eines Mahnbescheids, 
mit dem er restliche Nutzungsausfallentschädigung verlangt. In sämtlichen 
Instanzen war die Verjährungseinrede erfolgreich.

Wann war die Verjährung abgelaufen? Das war zum Schluss des Jahres 2014. 
Was sich in der Zeit zwischen dem Unfall und dem 31.12.11 abgespielt hat 
–  Anspruchsanmeldung, etwaige Verhandlungen – war nicht geeignet, die 
Verjährung zu hemmen. Denn sie hatte zu dieser Zeit noch nicht zu laufen 
begonnen. Anders wäre es gewesen, wenn die Verhandlungen über den 
31.12.11 hinaus angedauert hätten. Zu dieser Zeit waren etwaige Verhandlun-
gen aber längst abgebrochen (Versicherungsschreiben vom 22.9.11).

relevanz für die Praxis
Je früher im Jahr der Unfall passiert und der Geschädigte, wie meist, so-
gleich die erforderliche Kenntnis i. S. d. § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB hat, desto 
günstiger für ihn. Die Ultimo-Regelung wirkt wie eine „Anlaufhemmung“. So 
können bei einem Januar-Unfall aus drei Jahren praktisch vier werden. Dass 
Verhandlungen vor Jahresschluss in puncto Hemmung irrelevant sind, wenn 
sie vor Ultimo enden, ist eine logische Folge dieser Regelung. Ebenso denk-
notwendig kann es keinen Neubeginn der Verjährung durch Anerkenntnis 
(§  212 BGB) geben, wenn die Verjährung bei Abgabe des Anerkenntnisses 
noch nicht in Gang gesetzt gewesen ist (BGH NJW 13, 1430).

Eine weitere verjährungsrechtlich interessante Entscheidung hat der BGH 
am 14.3.17 verkündet (VI ZR 226/16, Abruf-Nr. 194262). Es geht um die Beendi-
gung der Hemmung durch Schreiben des Versicherers i. S. d. § 115 Abs. 2 S. 3 
VVG, konkret um die Anforderungen, die an ein Abrechnungsschreiben zu 
stellen sind, damit diese Wirkung eintritt. „Erschöpfend, umfassend und end-
gültig“, so der Dreiklang des BGH.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Ende der Verjährungshemmung nur durch eindeutiges Versicherungsschreiben: OLG 
Düsseldorf VK 12, 199
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